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wir bedanken uns für die erneute Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme und erlauben 
uns, die Fragen zu beantworten, zu denen uns eine fachliche Beurteilung möglich ist. 

Fragen der CDU-Fraktion/FDP-Fraktion 
1. Wir halten den Gesetzesentwurf für wichtig und richtig, da er zum Ziel hat, Menschenleben 
im Brandfall zu schützen bzw. zu retten. 

2. Generell betrachten wir Rauchmelder als geeignet, im Brandfall gefährdete Personen 
durch ein Alarmsignal so frühzeitig zu warnen, dass diese sich in Sicherheit bringen können. 

4. CO-Melder wären nur dann sinnvoll im Sinne des Gesetzesentwurfs, wenn es sich um 
sogenannte Kombigeräte handelt, die sowohl bei Rauch als auch bei Gas reagieren. Ob die 
Anzahl tödlicher Unfälle durch Gasaustritt in Wohnungen so erheblich ist, dass eine 
gesetzliche Regelung sinnvoll ist, kann von hier aus derzeit nicht beurteilt werden. 

5. Die Ergänzung einer Kontrollpflicht ist sicher bedenkenswert, um damit die Umsetzung 
des Gesetzes in der Praxis zu erhöhen. 

6. Die vorgesehene Pflichtenteilung zwischen Vermieter und Mieter hat den Vorteil, dass der 
Mieter selbst die volle Kostenkontrolle bei der Wartung der Rauchmelder erhält und lediglich 
die Kosten für Batterien aufbringen muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass für den Austausch der 
Batterien weder der Vermieter noch ein Dritter die Wohnung des Mieters betreten muss, da 
dieser den Austausch der Batterien selbst vornimmt. Dies ist auch für den Vermieter oder ein 
von diesem beauftragtes Unternehmen eine Entlastung, da bereits für das Ablesen von 
Heizkostenzählern der Zugang zur Mieterwohnung organisiert werden muss und einen nicht 
unerheblichen Aufwand darstellen kann. 

Fraglich ist sicherlich, ob jeder Mieter befähigt bzw. motiviert ist, den Batterienwechsel 
regelmäßig vorzunehmen oder ob durch mangelhafte Sorgfalt oder absichtliches Unterlassen 
eines Batteriewechsels der Rauchmelder schon bald nicht mehr funktionstüchtig ist. Für 
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betagte bzw. körperlich eingeschränkte Menschen dürfte eine Wartung ohne Hilfe von außen 
nicht durchführbar sein.  

Die vollständige Verlagerung der Verantwortung auf den Vermieter ist im Hinblick auf 
mögliche Probleme bei der Wartung sicherlich das „einfachere“ Modell. Die dann 
entstehenden Wartungskosten trägt jedoch der Mieter über die Nebenkosten. Diese sind 
ohnehin mittlerweile so hoch, dass sie auch als „zweite Miete“ bezeichnet werden. 

Beim Blick auf rechtliche Folgen im Schadensfall kann sich aus dem derzeitigen 
Gesetzesentwurf sowohl für Vermieter als auch für Mieter eine Haftung ergeben, wenn der 
Einbau von Rauchwarnmeldern unterblieben ist oder wenn die Geräte nicht ordnungsgemäß 
betrieben, d. h. gewartet, wurden. Im Einzelfall ist dann zu klären, ob fehlende oder nicht 
funktionierende Rauchwarnmelder ursächlich für den erlittenen Schaden oder den Tod 
gewesen sind. Es muss sich also feststellen lassen, dass die gesundheitliche 
Beeinträchtigung oder der Tod nicht eingetreten wäre, wenn Rauchwarnmelder Alarm 
gegeben hätten.  

Nach Einschätzung des Deutschen Mieterbundes ergibt sich eine Haftung in der Praxis nur 
selten. (RA Dietmar Wall in WuM 2013, 3-25, Mietrechtliche Probleme beim Einbau und 
Betrieb von Rauchwarnmeldern) Es besteht jedoch das Risiko hoher Schadenssummen.  

Fragen der PIRATEN-Fraktion 

4. Nach derzeitigem Stand des Gesetzesentwurfs ist der Nutzer bzw. Mieter der Wohnung 
für die Wartung verantwortlich. 

5. Unseres Erachtens ist mit der Ausstattung der derzeit im Gesetzesentwurf vorgesehenen 
Räume ausreichend, weil damit genau die Räume erfasst sind, in denen sich im Zweifel 
schlafende Menschen und Kinder aufhalten, die also im Brandfall besonders gefährdet sind 
und nicht rechtzeitig angemessen reagieren können. Auch der Einbezug von Fluren 
erscheint uns sinnvoll, da hier in der Regel niemand ist, der den Brand rechtzeitig bemerken 
könnte. 

6. Die Kosten der Wartung von Rauchmeldern sind im Rahmen der Betriebskosten auf 
Mieter umlegbar. Der jeweilige Betrag dürfte mindestens 20 Euro jährlich betragen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Bernhard von Grünberg 
1. Vorsitzender 














































































